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KI-NUTZUNGEN AM BEISPIEL VON AUDIO – EIN BLICK IN DIE PRAXIS

LIZENZIERUNG FÜR KI-AUDIONUTZUNGEN
VON WERKEN
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KI-generierte Songs und Musiker

KI IN DER MUSIK

KI in der Produktion: Stem-Separation mit Ozone 
12 von iZotope

The Velvet 
Sundown



• AG München (Urt. v. 13.2.2026, Az. 142 C 
9786/25): Der schöpferische Einfluss beim 
Prompting muss sich auf die Gestaltung des 
konkreten Werkes beziehen.

à Allgemein gehaltene Prompts sind 
wahrscheinlich nicht ausreichend, aber Prompting 
schließt die Schutzfähigkeit auch nicht automatisch 
aus.

• EuGH Mio/Konektra: Der Schutzumfang eines 
Werkes hängt nicht von seiner Gestaltungshöhe 
ab.

WERKANMELDUNG
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Praxis:

• 3 Millionen neue Werkanmeldungen bei der 
GEMA im Jahr 2025.

• Werkregistrierung nur zu 100% auf eine/n 
Autor/in möglich.

à Keine „Abzüge“ für den KI-generierten Teil
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Der Lizenzmarkt
KI-DEALS IN DEN USA
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DREISTUFIGE VERGÜTUNG DER LIZENZDEALS

(1)
Training

(2)
Generierung 
des Outputs

(3)
Weitere 

Nutzung des 
Outputs

= Lizenzierung entlang der Wertschöpfungskette

Mia Christ  
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Gemini Standardmodell – 02.03.26:

à „Die streitgegenständlichen Liedtexte sind in den 
Modellen reproduzierbar enthalten. Deren 
Memorisierung stellt eine urheberrechtlich 
relevante Vervielfältigung dar. […] Die[se] 
Vervielfältigung […] ist nicht von der Text und 
Data Mining Schrankenbestimmung des § 44b 
UrhG beziehungsweise Art. 4 DSM-RL gedeckt“ 

– LG München I Urt. v. 11.11.2025 – 42 O 
14139/24

DIE MEMORISIERUNG



• „walled garden“: KI-Output wird auf Plattform 
generiert und soll diese nicht verlassen.

• Möglichkeit der Nutzung aller Komponenten 
vorbestehender Werke 

à Betroffene Rechte:
Ø Leistungsschutzrechte an der Aufnahme
Ø Urheberrechte an  der Komposition und den 

Lyrics
Ø Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Recht an 

der eigenen Stimme

DIE LIZENZDEALS: DREISTUFIGE 
VERGÜTUNG UND DER WALLED 
GARDEN
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(1)
Training

(2)
Generierung 
des Outputs

(3)
Weitere 

Nutzung des 
Outputs

= Lizenzierung entlang der Wertschöpfungskette



P: Scraping = Download der Werke auf Server in den 
USA

• Wettbewerbsnachteil für europäische KI-
Anbieter

Hierzu in GEMA ./. Suno:

• Suno: Territorialitätsprinzip à US-Recht = fair use 
defense

• ABER: § 131 Abs. 2 VGG

à Internationale Zuständigkeit des LG München für 
extraterritoriale Urheberrechtsverletzungen

Der Lizenzmarkt

RUF NACH GESETZGEBER & 
TERRITORIALITÄT
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§ 131 VGG: Ausschließlicher Gerichtsstand

(1) Für Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche einer 
Verwertungsgesellschaft wegen Verletzung eines von ihr 
wahrgenommenen Nutzungsrechts oder Einwilligungsrechts ist 
das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk die 
Verletzungshandlung begangen worden ist oder der Verletzer 
seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. § 105 des 
Urheberrechtsgesetzes bleibt unberührt.

(2) Sind nach Absatz 1 Satz 1 für mehrere Rechtsstreitigkeiten 
gegen denselben Verletzer verschiedene Gerichte zuständig, so 
kann die Verwertungsgesellschaft alle Ansprüche bei einem 
dieser Gerichte geltend machen.
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„Ich habe kein GEMA-Repertoire benutzt, weil die Musik 
nicht von Menschen geschaffen wurde“

à GEMA-Vermutung: Die Schutzfähigkeit des Werkes 
wird vermutet.

à So bereits in der Rechtsprechung:
• BGH GRUR 2015, 987 Rn. 12 – Trassenfieber

• GRUR 1986, 62 (63) – GEMA-Vermutung I

„Ich habe kein GEMA-Repertoire benutzt, weil der 
Schöpfer nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft 
ist“

à GEMA-Vermutung: Es wird vermutet, dass die GEMA 
die Rechte an den verwendeten Werken repräsentiert.

à Der bestehenden Argumentation folgend sollte diese Vermutung auch auf KI-generierte Musik 
anwendbar sein.

DIE GEMA-VERMUTUNG FÜR KI-OUTPUT
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Ø Eine faire Vergütung für die Urheber muss auf allen drei Stufen sichergestellt werden: Training –
Generierung des Outputs – weitere Nutzung des generierten Outputs

Ø Die Territorialitätsfrage beim Training muss gelöst werden.

Ø Die Rechteinhaber müssen eine angemessene Möglichkeit haben, den Opt-Out zu erklären
• Eine zentrale Erklärung durch repräsentative Rechteinhaber muss als ausreichend erachtet werden / Erkundigungspflicht der 

KI-Anbieter bei repräsentativen Rechteinhabern (analog Art. 17 DSM-RL)

Ø Herstellung der notwendigen Transparenz
• Hilfsmittel: 

• GEMA-Vermutung 

• Extended Collective Licensing

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

à Wo sehen wir in Bezug auf KI und Lizenzierung Handlungsbedarf?
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